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Allgemeine Bedingungen für das Fleks Horten Tagesgeld

1  Allgemeine Bedingungen

1.1 Geltungsbereich und Änderungen
Diese Bedingungen gelten für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Ikano 
Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland (im Folgenden Ikano Bank) über die Eröff-
nung eines Fleks Horten Tagesgeldkontos.

1.2 Postanschrift
Als Postanschrift gilt die bei der Ikano Bank hinterlegte Anschrift des Kontoinhabers. Alle Kon-
tomitteilungen, die nicht an die Mailbox im Onlineservice verschickt werden, werden schrift-
lich an die Postanschrift des Kontoinhabers gesandt. Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede 
Änderung der Postanschrift unverzüglich mitzuteilen. Für den Bearbeitungsaufwand, der für 
Postretouren aufgrund ungültiger Adressen entsteht, erhebt die Ikano Bank Gebühren gemäß 
Preisverzeichnis.

1.3 Bankgeheimnis und Bankauskunft
Die Ikano Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertun-
gen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den 
Kunden darf die Ikano Bank nur dann weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Ikano Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist. 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Be-
tragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben oder sonstige der Ikano Bank anver-
traute Vermögenswerte werden nicht gemacht. Bankauskünfte über Privatkunden werden nur 
erteilt, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankaus-
kunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten 
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdi-
ge Belange des Kunden der Auftragserteilung entgegenstehen.
Bankauskünfte erteilt die Ikano Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für 
deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

1.4 Haftung der Ikano Bank / Mitverschulden des Kunden
Die Ikano Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer 
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit 
Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in 1.7 dieser AGB aufgeführten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Ikano Bank und der Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Ikano 
Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Ikano Bank den Auftrag dadurch, 
dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft  
z. B. die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten. In diesen Fällen beschränkt 
sich die Haftung der Ikano Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten. Die 
Ikano Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur- 
ereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland)
eintreten.

1.5 Aufrechnung
Gegen Forderungen der Ikano Bank kann der Kunde lediglich mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. 

1.6 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die Ikano Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die 
Vorlegung geeigneter Belege verlangen. Dies können z.B. sein: Ausfertigung oder beglaubigte 
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs- 
niederschrift. Die in diesen Unterlagen benannte Person wird von der Ikano Bank als verfü-
gungsbefugte Person angesehen. An sie darf die Ikano Bank mit schuldbefreiender Wirkung 
leisten. Dies gilt nicht, wenn der Ikano Bank bekannt ist, dass der in den Unterlagen Benannte 
nicht verfügungsberechtigt ist oder dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

1.7	 Mitwirkungspflichten	des	Kunden
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde 
der Ikano Bank wesentliche persönliche Umstände wie die Änderungen seines Namens und 
seiner Anschrift, der Bankverbindung sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegen-
über der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mit-
teilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches 
Register (z. B. in ein Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung 
in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche 
Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formu-
lierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. 
Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, 
insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC zu achten. Änderungen, 
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
Der Kunde hat Kontoauszüge, Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über 
die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen 
(Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Ein-
wendungen unverzüglich zu erheben. 
Falls Rechnungsabschlüsse dem Kunden nicht zugehen, muss er die Ikano Bank unverzüglich 
benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mittei-
lungen, deren Eingang der Kunde erwartet (z. B. Kontoauszüge).

1.8 Kündigung seitens des Kunden
Der Kontoinhaber kann dieses Vertragsverhältnis, das keiner Mindestlaufzeit unterliegt, jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

1.9 Kündigung seitens der Ikano Bank 
Die Ikano Bank kann den Kontovertrag jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kün-
digen; hierbei wird die Ikano Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.  
Die bankseitige Kündigungsfrist beträgt mindestens zwei Monate. Das Recht zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Die Kündigung hat schriftlich zu er-
folgen.

1.10 Einlagensicherung
Die Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland unterliegt der staatlichen  
schwedischen Einlagensicherung „Riksgälden - Swedish National Debt Office“. Die Einlagen-
sicherung durch Riksgälden schützt Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro je Kunde.

1.11 Maßgebliches Recht
Für diese Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Ikano Bank gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland, Wettinerstraße 5, 65189 Wiesbaden, Deutschland, Telefon 06122 999 252,
Fax 06122 999 261, E-Mail fleks-horten@ikano.de, BNP Paribas S.A., IBAN DE71 5121 0600 4110 0491 13,BIC BNPADEFFXXX, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 28399; 
Eingetragener Sitz der Ikano Bank AB (publ): Älmhult, Schweden, Schwedisches Gesellschaftsregister (Bolagsverket) 516406-0922; Mitglieder des Vorstands (Styrelse): 
Lars Thorsén, Heather Jackson, Diederick van Thiel, Yohann Adolphe, Lars Bernhard Ljungälv, Viveka Strangert, Nigel Hinshelwood, Lone Fønss Schrøder, Mikael 
Palmquist; Vorstandsvorsitzender (Styrelseordförande): Mats Håkansson; Geschäftsführer (Verkställande Direktör): Henrik Eklund
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2  Besondere Bedingungen

2.1 Kontoinhaber
Konten werden nur für natürliche Personen eröffnet, die volljährig sind und ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Konten sind auf eigene Rechnung zu 
führen (Hinweis: Die Ikano Bank eröffnet keine Konten auf fremde Rechnung.) Pro Person darf 
nur ein Fleks Horten Tagesgeldkonto eröffnet werden. Das Konto darf nur privat genutzt wer-
den, d.h. eine Verwendung als Geschäftskonto bei Freiberuflern, Gewerbetreibenden sowie 
land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen ist nicht zulässig. Gemeinschaftskonten werden 
nicht eröffnet. Der Kontoinhaber hat ein Girokonto bei einem inländischen Kreditinstitut anzu-
geben, für das er verfügungsberechtigt ist (nachfolgend Referenzkonto genannt).

2.2 Konto und Kontoführung
Das Tagesgeldkonto dient der Anlage kleinerer und mittelgroßer Geldbeträge und wird auf 
Guthabenbasis in laufender Rechnung in der Währung Euro geführt. Das Guthaben auf dem 
Fleks Horten Tagesgeldkonto ist täglich fällig. Bei einer Einlage, die zu einem Guthaben von 
mehr als 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto führt, behält sich die Ikano Bank vor, die-
se Einlage zurückzuweisen oder abweichend vom gewöhnlichen Zinssatz (vgl. unten 2.6) zu 
verzinsen. Zudem behält sich die Ikano Bank vor, eine Einlage von mindestens 0,01 Euro zu 
verlangen. Der Kontovertrag umfasst die Kontoführung, Einzahlungen und Überweisungen auf 
das Referenzkonto. Einzahlungen sowie Verfügungen können nach Zugang des jeweiligen 
Auftrags bei der Bank nicht widerrufen werden. 
Das Tagesgeldkonto dient nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen und nimmt 
nicht am Auslandszahlungsverkehr teil. Die Ikano Bank wird auf das Tagesgeldkonto gezoge-
ne Lastschriften und Schecks nicht einlösen. Überweisungen sind nur zugunsten des Refe-
renzkontos zugelassen. Das Tagesgeldkonto kann darüber hinaus nicht als Pfändungsschutz-
konto geführt werden.

2.3 Rechnungsabschluss
Der Kontoinhaber erhält von der Ikano Bank jeweils am Ende eines Kalenderjahres einen Kon-
toauszug, der als Rechnungsabschluss dient. Dieser wird im Onlineservice unter der Funkti-
on „Kontoauszüge“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Kontoauszüge können auf Wunsch des 
Kunden kostenpflichtig per Post versendet werden. 
Der Kontoinhaber hat Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erhe-
ben. Wenn er seine Einwendungen schriftlich geltend macht, genügt die Absendung innerhalb 
der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Die Ikano Bank wird auf diese Folge bei Erteilung des Rechnungsabschlusses gesondert hin-
weisen. Der Kontoinhaber kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsab-
schlusses verlangen. Er muss dann aber beweisen, dass das Konto zu Unrecht belastet oder 
eine Gutschrift nicht erteilt wurde.

2.4 Gebühren und Auslagen / Änderung der Gebühren
Eröffnung und Führung des Tagesgeldkontos sind kostenlos. Bei Kundenaufträgen, die 
au-ßerhalb der gewöhnlichen Kontoführung liegen (z. B. Zweitdruck einer 
Steuerbescheinigung), sowie bei Kundenaufträgen, die nicht über den Onlineservice 
veranlasst werden, behält sich die Ikano Bank vor, eine Gebühr gemäß Preisverzeichnis zu 
berechnen. Das jeweils gültige Preisverzeichnis ist auf der Internetseite der Ikano Bank 
(www.ikanobank.de) sowie im On-lineservice einsehbar.
Die Ikano Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die 
anfallen, wenn die Ikano Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig 
wird (z. B. für Ferngespräche, Porti). Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Ikano 
Bank gesetzlich oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im 
eigenen Interes-se wahrnimmt, wird die Ikano Bank Gebühren nur dann berechnen, wenn 
dies gesetzlich zu-lässig ist. In diesem Fall wird die Gebühr nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung erhoben.

2.5 Abtretung / Verpfändung 
Guthaben auf dem Tagesgeldkonto können nicht an Dritte abgetreten oder verpfändet werden.

2.6 Zinsen und Steuern
Die Zinsen werden täglich berechnet und dem Fleks Horten Tagesgeldkonto am Ende eines 
Kalenderjahres gutgeschrieben. Die Zinsberechnung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich 
verstrichenen Tage im Jahr. Hierüber erhält der Kontoinhaber von der Ikano Bank einen Konto- 
auszug, der im Onlineservice unter der Funktion „Kontoauszüge“ zur Verfügung gestellt wird. 
Die Ikano Bank ist berechtigt, den Zinssatz des Fleks Horten Tagesgeldkontos entsprechend 
den Verhältnissen am Geld- und/oder Kapitalmarkt unter Berücksichtigung der Refinanzie-
rungsmöglichkeiten jederzeit durch Erhöhung oder Senkung anzupassen. Der Kontoinhaber 
kann die jeweils aktuelle Guthabenverzinsung dem gültigen Preisverzeichnis entnehmen, das 
auf der Internetseite der Ikano Bank (www.ikanobank.de) sowie im Onlinservice einsehbar ist. 

Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern die Voraussetzungen für eine Abstandnahme vom Steu-
erabzug (Vorlage einer gültigen Nichtveranlagungs-Bescheinigung, eines Freistellungsauf-
trags etc.) nicht gegeben sind, behält die Ikano Bank entsprechend den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften die entsprechenden Steuern und etwaige weitere einzubehaltende 
Abgaben ein und führt diese an das zuständige Finanzamt ab. Bei Fragen sollte sich der Kon-
toinhaber an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Kontoinhaber im Ausland steuerpflichtig ist.

2.7 Einzahlungen und Verfügungen 
Einzahlungen auf das Tagesgeldkonto sind in jeder Höhe und nur durch Überweisung von 
einem deutschen Konto möglich. Die Ikano Bank behält sich vor, Einzahlungen, die zu ei-
nem Guthaben von mehr als 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto führen, zurückzuweisen. 
Gelangt die Ikano Bank zu der Überzeugung, dass das Tagesgeldkonto nicht seinem Zweck 
entsprechend für kleinere und mittelgroße Geldanlagen genutzt wird, behält sie sich vor, Ein-
zahlungen zurückzuweisen. 
Prämienbegünstigte vermögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsge-
setzes können nicht auf das Tagesgeldkonto eingezahlt werden. Die Ikano Bank behält sich 
vor, als vermögenswirksame Leistung gekennzeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen. 
Aufträge zum Lastschrifteinzug von anderen Konten sind nicht möglich. Verfügungen sind 
nur bis zur Höhe des Guthabens und nur durch Überweisung zugunsten des Referenzkon-
tos möglich. Ein Anspruch auf Barauszahlung besteht nicht. Auch ein Lastschrifteinzug vom 
Tagesgeldkonto ist nicht möglich. Wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands wird 
die Ikano Bank das Tagesgeldkonto für jeden vom Kontoinhaber veranlassten Versuch eines 
Lastschrifteinzugs mit einer Bearbeitungsgebühr belasten, deren Höhe dem jeweils aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden kann.

2.8 Referenzkonto
Als Referenzkonto für Auszahlungen ist nur ein Girokonto zugelassen, das auf den Namen 
derselben Person lautet, die auch Inhaber des Fleks Horten Tagesgeldkontos ist, und das bei 
einem inländischen Kreditinstitut geführt wird, das keinen Sanktionen oder Embargos unter-
liegt, zu deren Beachtung die Ikano Bank verpflichtet ist. Die Ikano Bank ist berechtigt, die An-
nahme von Zahlungsanweisungen, die Ausführung von Zahlungen oder anderen Handlungen 
im Zusammenhang mit einer Zahlungsanweisung abzulehnen, wenn dies zu einem Verstoß 
der Ikano Bank gegen die vorstehend genannten Sanktionen oder Embargos führen würde 
oder nach begründeter Auffassung der Ikano Bank dazu geeignet wäre, zu einem solchen 
Verstoß zu führen. Die Ikano Bank haftet nicht für dadurch entstehende Verluste, Schäden, 
Ausgaben, Kosten oder Aufwendungen aller Art. Die Ikano Bank ist berechtigt, den zuständi-
gen Behörden Informationen über Anweisungen oder Zahlungen zu übermitteln, soweit dies 
nach deutschem Recht erforderlich oder zulässig ist. 

Der Kontoinhaber kann das Referenzkonto im Onlineservice der Ikano Bank unter  
www.ikanobank.de jederzeit ändern, sofern dafür die oben genannten Kriterien erfüllt werden. 
Schriftliche Änderungsaufträge sind nur gegen Gebühren möglich, die dem gültigen Preisver-
zeichnis zu entnehmen sind. Verfügungen wird die Ikano Bank dann nur noch zugunsten des 
neuen Referenzkontos vornehmen.

2.9 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine 
Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
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